
Bei einem Haussterbefall immer zuerst den Arzt
benachrichtigen. Dieser stellt den Tod fest.

Benachrichtigung von Verwandten und Freunden.
Zusammen können Sie in Ruhe Abschied nehmen.
Eine verstorbene Person darf noch bis zu 48 Stunden
zu Hause bleiben.

Personalausweis des/der Verstorbenen

Stammbuch

ggf. Bestattungsvorsorgevertrag

Versicherungsunterlagen

Versicherungskarte der Krankenkasse

Bestattungsunternehmen beauftragen und
Terminabsprache, wann die Überführung und die
Beratung stattfinden soll. 

WAS TUN IM TRAUERFALL?

DIESE DOKUMENTE WERDEN ZUM
BERATUNGSTERMIN BENÖTIGT

036338 42318, 
info@bestattungshaus-penseler.de 
www.bestattungshaus-penseler.de
Tag und Nacht für Sie erreichbar


